
 
 
 
 

   AMTSBLATT 
   FÜR DEN LANDKREIS TRAUNSTEIN       

Herausgegeben vom Landratsamt Traunstein 83278 Traunstein, 12.04.2024 

 

Zu beziehen unmittelbar beim Landratsamt Traunstein oder über die Gemeindeverwaltung sowie unter www.traunstein.bayern  

Erscheint in der Regel wöchentlich. 

Nr. 14 Seite 89 

 
Inhaltsverzeichnis: 
 
 
Kraftfahrzeugverkehr im Landschaftsschutzgebiet „Waginger und Tachinger See“ 
            33/24 
 
 
 
 
 
 

http://www.traunstein.bayern/


Seite 90   Amtsblatt für den Landkreis Traunstein Nr. 14  

 
33/24 
Az.: 1742.08-240004 
 
 
Kraftfahrzeugverkehr im Landschaftsschutzgebiet „Waginger und Tachinger See“ 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Nach § 3 Abs. 1 Nr. 14 der Verordnung zum Schutze des Waginger und Tachinger Sees und der umliegenden 
Landschaft in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.03.1980 (Amtsblatt für den Landkreis Traunstein, 
Seite 25) ist es verboten, im Schutzgebiet ohne Erlaubnis mit Kraftfahrzeugen aller Art außerhalb der dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Plätze zu fahren und zu parken. Von den Beschränkungen ist 
der land- und forstwirtschaftliche Verkehr ausgenommen. 
 
Zur Durchführung notwendiger und rechtlich zulässiger Arbeiten, die das Fahren und Parken mit dem 
Kraftfahrzeug im Landschaftsschutzgebiet erfordern, wird hiermit für die Monate April und Oktober 2024 
allgemein eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vom Fahr- und Parkverbot zugelassen. 
 
Die Gemeinden Kirchanschöring, Petting, Taching am See und Waging am See werden hiermit ermächtigt, 
hinsichtlich der im Landschaftsschutzgebiet gelegenen und nach der StVO für den allgemeinen Kfz-Verkehr 
gesperrten öffentlichen Wege entsprechend zu verfahren. 
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